
  Bundesrecht 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Kurztitel 

Mietrechtsgesetz 

Kundmachungsorgan 

BGBl.Nr. 520/1981 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 36/2000 

§/Artikel/Anlage 

§ 21 

Inkrafttretensdatum 

01.07.2000 

Text 

Betriebskosten und laufende öffentliche Abgaben 

§ 21. (1) Als Betriebskosten gelten die vom Vermieter aufgewendeten Kosten für 

 1. die Versorgung des Hauses mit Wasser aus einer öffentlichen Wasserleitung (Wassergebühren und 
Kosten, die durch die nach den Lieferbedingungen gebotenen Überprüfungen der Wasserleitungen 
erwachsen) oder die Erhaltung der bestehenden Wasserversorgung aus einem Hausbrunnen oder einer 
nicht öffentlichen Wasserleitung; 

 1a. die Eichung, Wartung und Ablesung von Meßvorrichtungen zur Verbrauchsermittlung im Sinn des § 17 
Abs. 1a; 

 2. die auf Grund der Kehrordnung regelmäßig durchzuführende Rauchfangkehrung, die Kanalräumung, die 
Unratabfuhr und die Schädlingsbekämpfung; 

 3. die entsprechende Beleuchtung der allgemein zugänglichen Teile des Hauses, erforderlichenfalls auch 
des Hofraums und des Durchgangs zu einem Hinterhaus; 

 4. die angemessene Versicherung des Hauses gegen Brandschaden (Feuerversicherung), sofern und soweit 
die Versicherungssumme dem Betrag entspricht, der im Schadenfall zur Wiederherstellung (§ 7) 
ausreicht; bestehen für solche Versicherungen besondere Versicherungsbedingungen, die im Schadenfall 
den Einwand der Unterversicherung des Versicherers ausschließen, so sind die entsprechend solchen 
Versicherungsbedingungen ermittelten Versicherungswerte als angemessen anzusehen; 

 5. die angemessene Versicherung des Hauses gegen die gesetzliche Haftpflicht des Hauseigentümers 
(Haftpflichtversicherung) und gegen Leitungswasserschäden einschließlich Korrosionsschäden; 

 6. die angemessene Versicherung des Hauses gegen andere Schäden, wie besonders gegen Glasbruch 
hinsichtlich der Verglasung der der allgemeinen Benützung dienenden Räume des Hauses einschließlich 
aller Außenfenster oder gegen Sturmschäden, wenn und soweit die Mehrheit der Hauptmieter - diese 
berechnet nach der Anzahl der vermieteten Mietgegenstände - des Hauses dem Abschluß, der 
Erneuerung oder der Änderung des Versicherungsvertrags zugestimmt haben; 

 7. die im § 22 bestimmten Auslagen für die Verwaltung; 

 8. die im § 23 bestimmten angemessenen Aufwendungen für die Hausbetreuung. 

(2) Die anteilig anrechenbaren öffentlichen Abgaben sind die von der Liegenschaft, auf die sich der 
Mietvertrag bezieht, zu entrichtenden laufenden öffentlichen Abgaben mit Ausnahme solcher, die nach 
landesgesetzlichen Bestimmungen auf die Mieter nicht überwälzt werden dürfen. 

(3) Der Vermieter darf zur Deckung der im Lauf eines Kalenderjahres fällig werdenden Betriebskosten und 
öffentlichen Abgaben zu jedem Zinstermin einen gleichbleibenden Teilbetrag zur Anrechnung bringen 
(Jahrespauschalverrechnung), der vom Gesamtbetrag der Betriebskosten und der öffentlichen Abgaben des 
vorausgegangenen Kalenderjahres zu errechnen ist und im Fall einer zwischenzeitlichen Erhöhung von 
Betriebskosten oder den öffentlichen Abgaben um höchstens 10 vH überschritten werden darf. Der Vermieter hat 
die im Lauf des Kalenderjahres fällig gewordenen Betriebskosten und öffentlichen Abgaben spätestens zum 
30. Juni des folgenden Kalenderjahres abzurechnen; er hat die Abrechnung an einer geeigneten Stelle im Haus 
zur Einsicht durch die Hauptmieter aufzulegen und den Hauptmietern in geeigneter Weise Einsicht in die Belege 
- bei Belegen auf Datenträgern Einsicht in Ausdrucke der Belege - zu gewähren. Auf Verlangen eines 
Hauptmieters sind von der Abrechnung und (oder) den Belegen auf seine Kosten Abschriften (Ablichtungen, 
weitere Ausdrucke) anfertigen zu lassen. In den Fällen einer Jahrespauschalverrechnung beginnt die einjährige 
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Frist zur Geltendmachung der Betriebskosten und öffentlichen Abgaben mit Ablauf des Kalenderjahres zu 
laufen, in dem die Betriebskosten und öffentlichen Abgaben gegenüber dem Vermieter fällig geworden sind.  
Ergibt sich aus der Abrechnung ein Überschuß zugunsten der Hauptmieter, so ist der Überschußbetrag zum 
übernächsten Zinstermin zurückzuerstatten. Ergibt sich aus der Abrechnung ein Fehlbetrag zu Lasten der 
Hauptmieter, so haben die Hauptmieter den Fehlbetrag zum übernächsten Zinstermin zu entrichten. 

(4) Macht der Vermieter von der Jahrespauschalverrechnung nach Abs. 3 nicht Gebrauch, so hat der Mieter 
den auf seinen Mietgegenstand entfallenden Anteil an den Betriebskosten und den laufenden öffentlichen 
Abgaben an den Vermieter am 1. eines jeden Kalendermonats zu entrichten, wenn ihm dessen Höhe vorher unter 
Vorlage der Rechnungsbelege nachgewiesen wird; dabei kann der Vermieter jeweils die Betriebskosten und 
Abgaben in Anschlag bringen, die spätestens am genannten Tag fällig werden. In jedem dieser Fälle sind die 
Betriebskosten und Abgaben nur zu entrichten, wenn dem Mieter deren Höhe wenigstens drei Tage vorher unter 
Vorlage der Rechnungsbelege nachgewiesen wird. Betriebskosten und Abgaben,deren Fälligkeit vor mehr als 
einem Jahr eingetreten ist, können nicht mehr geltend gemacht werden. 

(5) Kommt der Vermieter der im Abs. 3 ausgesprochenen Verpflichtung zur Legung der Abrechnung und 
Einsichtgewährung in die Belege nicht nach, so gilt § 20 Abs. 4. 

(6) Der Bundesminister für Justiz kann durch Verordnung ÖNORMEN bezeichnen, die in besonderem Maß 
geeignet sind, das Vorliegen der Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Abrechnung nach § 21 Abs. 3 
festzustellen. 


